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Zusammenfassung

DasZiel desBeitragesist es,auf einigesichabzeichnendeProblemedersozialenAbsicherung

von selbständigErwerbstätigenin Europahinzuweisen.Der sich ergebendeHandlungsbedarf

beziehtsich dabei auf die sozialenSicherungssystemeinnerhalbder Einzelstaatenund auf

deren zwischenstaatlicheKoordinierung. In diesemZusammenhangist die Sichtweiseder

EuropäischenUnion von Interesse,der in demBeitragbesondereAufmerksamkeitgewidmet

wird. 

Der kurze Überblick zeigt, daß bei der Erarbeitungvon Handlungsoptionenspezifische

Aspekte zu beachten sind, die sich u. a. aus den folgenden vier Punkten ergeben:

1. die unterschiedlichen Besteuerungsprinzipien in den Mitgliedstaaten,

2. die grenzüberschreitende Erstellung von Waren und Dienstleistungen,

3. der Standortwechsel eines Selbständigen zwischen den Mitgliedstaaten sowie 

4. ein Statuswechsel,d. h. der Wechselvon abhängigerzu selbständigerErwerbstätigkeitet

vice versa.

Weiterhinwird verdeutlicht,daßbei allen Reformüberlegungenim EU-Kontextder Vorrang

der Beschäftigungspolitikgegenüberder Sozialpolitik zu berücksichtigenist und die EU-

Institutionensorgsamdaraufachtenwerden,daßdie vier Grundfreiheiteneingehaltensowie

die Maßnahmen der Wettbewerbs- und Beschäftigungspolitik nicht konterkariert werden. 

Abstract

The aim of the paperis to point to someemergingproblemsconceringthe socialsecurityof

theself-employed.Thereis a call for actionrelatedto thesocialsecuritysystemsof thesingle

statesand the intergovernmentalcoordination. In this context the point of view of the

European Commission is of special interest and therefore special attention is paid to this matter

in the paper. 

The shortsurveyshows,that therearespecialaspectswhich haveto be consideredto derive

some options for social policy measures, which are the result of inter alia

1. the different principles of taxes within the member states,

2. the cross-border production of goods and services,

3. the relocation of self-employed people between the member states and 

4. the changeof the working status,e. g. the changefrom dependentemployeeto self-

employed person et vice versa.

Furthertheanalysiselucidates,that the priority of the employmentpolicy in respectto social

policy within the EU-contexthasto be takeninto considerationfor all proposedreformsand

that theEuropeanInstitutionswill carefullykeepaneyeon theguaranteeof the four rightsof

freedom and that no measure will thwart the competition policies and employment policies. 
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1. Zum Problemhintergrund

In den Staatender EuropäischenGemeinschaftgab es in den letzten Jahrenerhebliche

Veränderungenauf dem Arbeitsmarkt1. Als Ursachefür diese Veränderungenwird in der

Literatur insbesondereder Strukturwandelder Wirtschaft hervorgehoben.Ergebnissedieses

ÄnderungsprozessessindeinerseitseineZunahmeanArbeitslosen,andererseitsaberauchvon

selbständigErwerbstätigen.Der Anstiegan Selbständigenwurdezudemdurchentsprechende

Förderprogramme2 zur AufnahmeselbständigerErwerbstätigkeitsowohl auf nationaler3 als

auch auf europäischerEbeneunterstützt4. Grund für diese Unterstützungdes strukturellen

Wandelsist, daß den Selbständigenbei der Überwindungder wirtschaftlichenProbleme–

verursacht u. a. durch Arbeitslosigkeit, geringes wirtschaftliches Wachstum, mangelnde

internationale Wettbewerbsfähigkeit und fehlende Innovationen, Globalisierung der

wirtschaftlichenAktivitäten und eineungenügendeModernisierungder Wirtschaft– von den

Mitgliedstaatenund auch von der Kommission der EuropäischenGemeinschaften(EU-

Kommission) sehr viel Bedeutung beigemessen wird. 

Die Zunahme selbständig Erwerbstätiger bleibt jedoch nicht ohne sozialpolitische

Konsequenzen.Zu diesen gehört zum einen ein Bedeutungsgewinnder für Selbständige

vorhandenenSicherungssystemeund zum andereneine Zunahmenicht sozial abgesicherter

selbständigErwerbstätiger.So zeichnetsich denndurch denAnstieg der Anzahl selbständig

Erwerbstätigerin bestimmtenMitgliedstaatenein Handlungsbedarfab, da in denLändern,in

denenkeine allgemeineGrundsicherungoder Versicherungspflichtbei Erwerbstätigkeitzur

monetärenAbsicherunggegendenEintritt sozialerRisiken5 besteht,dasPotentialannicht dem

Sozialschutz unterliegenden Personen ansteigt. 

In FolgedesStrukturwandelskannesdurchdie Reduzierungdersozialversicherungspflichtig

Beschäftigtenweiterhin zu einer Erhöhung der Abgaben zur Finanzierungder sozialen

Sicherungssystemekommen.Dies wiederumwürdezu entsprechendenReaktionender davon

1 Bögenhold(1999) oder Luber (1999)sowiezur Entwicklung in Deutschlandbeispielsweise
Institut für FreieBerufe(2001),Institut für FreieBerufe(2002),Leicht (2000:4 ff.) oderDrätheru. a.
(2001).

2 Von politischer Seite – auch auf europäischerEbene – wird in der Förderung von
selbständiger Erwerbstätigkeit eine Lösung der Arbeitsmarktprobleme – insbesondereeine
Reduzierung der Arbeitslosigkeit – gesehen. 

3 Beispielsweisein der BundesrepublikDeutschlanddurch das „Gesetz zur Förderungder
Selbständigkeit“ vom 20. Dezember 1999 (BGBl. 2000, Teil I Nr. 1: 2-4).

4 Leitlinien für beschäftigungspolitischeMaßnahmender Mitgliedstaaten im Jahr 2001,
Abschnitt II; Rat der EuropäischenGemeinschaften(2001:23) sowieKommissionder Europäischen
Gemeinschaften (2002d).

5 Hierbei handelt es sich um die monetäreAbsicherung im Alter, bei Arbeitslosigkeit,
Arbeitsunfall und Berufskrankheit,materielleArmut, Familie, Hinterbliebene,Invalidität, Konkurs,
Krankheit, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit.Die Auflistung orientiert sich an den in den
MISSOC-Reporten verwendeten Kategorien (Kommission der Europäischen Gemeinschaften:
Generaldirektionfür Beschäftigungund Soziales2002). Der Begriff „soziales Risiko“ wird u. a.
deshalbverwendet,weil durchdenEintritt insbesondereinfolge desdadurchbedingtenAusfalls von
ErwerbseinkommenwenigermaterielleRessourcenzur Verfügungstehenund / odereinezusätzliche
finanzielle Belastung entsteht.
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Belastetenführen.SozialpolitischeProblemekönnensomit nicht nur durchdie Zunahmevon

Personenverursachtwerden,die nicht oder nur ungenügendsozialabgesichertsind, sondern

sie können auch durch Ausweichreaktionender Erwerbstätigenzur Vermeidung einer

zusätzlichenmonetärenBelastung der Einkommen entstehen6. Allerdings ist es a priori

ungewiß, welche Reaktionenerfolgen werden, ob es beispielsweisezu einer räumlichen

Substitutionkommt, ob eine Überwälzungder Abgabenstattfindenwird und in welchem

Ausmaß oder ob die Selbständigen über Einholung die finanziellen Mittel aufbringen werden.

Um hier zu weiterenAussagenzu kommen,wäre zunächsteine AnalysedesStatusquo in

Europa erforderlich. Diese stößt allerdings auf Schwierigkeiten.Möchte man sich einen

Überblick über die derzeitigeSituationder sozialenAbsicherungverschaffen,so wird man

konstatieren,daßdie Informationslagealsschlechtzu bezeichnenist. Bisherwurdedie soziale

Absicherungvon selbständigErwerbstätigenin EuropanämlicheheramRandebehandeltund

eineumfassendeÜbersichtexistiertnicht7. Soist zwarim Missoc-Berichtfür dasJahr2001die

Absicherung Selbständiger,bezogen auf die Gruppe der Landwirte, Handwerker und

Gewerbetreibenden– und damit nur einen Teil der Selbständigenerfassend– im Anhang

dargestellt8, dieseÜbersichtwird der in manchenMitgliedstaatenvorhandenenheterogenen

Situation aber bei weitem nicht gerecht. 

Grundsätzlichist davon auszugehen,daß die soziale AbsicherungSelbständigersowohl

intrastaatlich als auch interstaatlich, d. h. zwischen den Ländern für identische

Selbständigengruppen,allein schonaufgrundderunterschiedlichenKonzeptionendersozialen

Sicherungsehrheterogenist – so existiert z. B. in England,Dänemarkoder Finnland eine

allgemeine Grundsicherungund in Belgien oder der Bundesrepublik Deutschlandein

Sozialversicherungssystem9. 

6 Als Beispiel sei auf die Situation der selbständigenLehrkräfte in Deutschlandverwiesen.
Diesesind in der gesetzlichenRentenversicherungversicherungspflichtig,ihrer Versicherungspflicht
in der Vergangenheitbis Endeder 90erJahreallerdingsnur eingeschränktnachgekommen.Dadurch,
daßdie Buchprüfungspflicht1996im Zusammenhangmit der ÄnderungdesSGB V im Rahmender
Einführung des Krankenkassenwettbewerbsvon den Allgemeinen Ortskrankenkassenauf die
Bundesversicherungsanstaltfür Angestellte übertragenwurde, sind viele der Selbständigennun
gezwungen,Beiträgeandie gesetzlicheRentenversicherungabzuführen.Einederaussozialpolitischer
Sicht problematischensubstitutivenReaktionender Versichertenwar, daß sie z. T. ihre freiwillige
Krankenversicherunggekündigthabenund somit nicht mehr gegenüberden monetärenBelastungen
durch das Risiko „Krankheit“ abgesichert sind; siehe Herdt (2001a), Herdt (2001b) sowie
Weisel / Weitkamp (2001).

7 Sowerdenbeispielsweiseim Bericht von Eurostatüberdie sozialeLagein derEuropäischen
Union die Selbständigennicht weiter beachtet;vgl. Kommissionder EuropäischenGemeinschaften
(2001a)sowiefür eineKurzfassungfür dasJahr2002KommissionderEuropäischenGemeinschaften
(2002b).In der Liste der sogenanntensozialenSchlüsselindikatorensind lediglich die Personenin
einem Beschäftigungsverhältnis sowie die Arbeitssuchenden aufgeführt.

8 Kommission der EuropäischenGemeinschaften:Generaldirektionfür Beschäftigungund
Soziales (2002)

9 Für einen groben Überblick siehe Kommission der Europäischen Gemeinschaften:
Generaldirektionfür Beschäftigungund Soziales(2002) und für die Absicherunggegenüberdem
Risiko „Krankheit“ Mossialos / Thomson (2002).
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BetrachtetmanbeispielsweisedieAltersvorsorgesystemefür Selbständigein Europa,solassen

sich diese drei Grundtypen sozialer Sicherungssysteme zuordnen10: 

1. eine allgemeine Grundsicherung für die Gesamtbevölkerung,

2. eine Pflichtversicherung für alle Erwerbstätigen sowie 

3. eine Pflichtversicherung für einen Teil der Selbständigen. 

Eine Auflistung der Länder auf diese drei Grundtypen zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: Übersicht über die Alterssicherung von Selbständigen in Europa

Länder mit Länder ohne allgemeine Grundsicherung

allgemeiner 

Grundsicherung

mit Versicherungspflicht für Selbständige /

für alle Erwerbstätigen

ohne Versicherungspflicht für Selbständige /

teilweise Pflichtversicherung für einen Teil der

Selbständigen

Dänemark Belgien Deutschland

Finnland Frankreich Italien

Irland Österreich Spanien

Island Griechenland

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Portugal

Schweden

Vereinigtes Königreich

Quelle: Zusammengestelltaus Kommission der EuropäischenGemeinschaften:Generaldirektionfür
Beschäftigung und Soziales (2002). 

In den Ländern, in denenein universellesSystemexistiert, das die gesamteBevölkerung

umfaßt,habendie Selbständigeneine zumeiststeuerfinanzierteGrundabsicherung.In diesen

Ländernstellt sich allerdingsdie Frage,ob obligatorischeZusatzsystemefür Selbständige

vorhandensind,die eineüberdie MindestabsicherunghinausgehendeVorsorgegewährleisten.

Dabei ist – nebender jeweiligen Ausgestaltung– dannvon Interesse,welcheGruppender

Selbständigen von diesen Systemen erfaßt werden.

10 Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (1999), insbesondere Devetzi (1999).
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Weiterhin ist zwischen den Ländern zu unterscheiden,in denen alle Erwerbstätigen,

unabhängig von ihrem Beschäftigungsstatusals abhängig oder selbständig, von

Vorsorgesystemenerfaßtwerden,und denLändern,in denengetrennteSystemefür abhängig

und selbständigBeschäftigtebestehen.In den letztgenanntenLändernist zudemzu beachten,

daß – im Unterschiedzu den abhängigBeschäftigten– nicht für alle Selbständigeneine

obligatorische Absicherung sozialer Risiken besteht11. 

Aber selbstdie SituationinnerhalbderLänderbezogenauf ein sozialesRisiko ist z. T. extrem

heterogen12. So gilt beispielsweisein Deutschlandlediglich für einenTeil der Selbständigen

eine Pflichtversicherung hinsichtlich der sozialen TatbeständeAlter13, Invalidität und

Hinterbliebene. Für Krankheit und Pflegebedürftigkeit besteht in Deutschlandnur für

Landwirte sowie für die Künstler und Publizisten eine Versicherungspflicht. 

Im folgendenAbschnitt2. wird kurz auf einigesich abzeichnendesozialpolitischeProbleme

hingewiesen.Der sichausderProblemskizzeergebendeHandlungsbedarfbeziehtsichauf die

sozialen Sicherungssystemeinnerhalb der Einzelstaatenund auf deren zwischenstaatliche

Koordinierung.In diesemZusammenhangist die Sichtweiseinsbesondereder Europäischen

Union von Interesse,die im drittenAbschnittdargestelltwird. Abschließendwird in Abschnitt

4. ein Resümee gezogen und eine knapper Ausblick gegeben.

2. Kurzer Abriß über sich abzeichnende sozialpolitische
Probleme

Bisher betrachtetensowohldie Einzelstaatenals auchdie damit befaßtenStellender EU die

sozialeAbsicherungSelbständigerauf zwischenstaatlicherEbeneausschließlichals Problem

der Koordinierung.Dabeiwar es in der Vergangenheitinsbesonderedie Interdependenzvon

11 Für die Gruppe der Landwirte gilt in der Regel eine obligatorische Absicherung.
12 Im Hinblick auf die monetäreAbsicherungim Alter siehefür Deutschlandbeispielsweise

Drätheru. a. (2001)sowieFachinger(2002)oderfür FrankreichKaufmann(1997),für Griechenland
Angelopoulou(2002)und Wöss(1998) für Österreich.AusführlichereInformationenenthaltenNitis
(1998)für Griechenland,Rechmann(2001)für GroßbritannienundIrland,Klammer(1996)für Italien,
Pöhler(1997) für die Niederlande,Ahrens(1998) für Portugalund Stapf (1996) für Spanien.Einen
kurzenÜberblick gibt auchVerbandDeutscherRentenversicherungsträger(1999), Reinhard(2001)
sowie Betzelt (2002) für die Schweiz, Dänemark, Frankreich und Österreich.

13 In derBRD sindbestimmteSelbständigengruppenim Regelsystemgemäß§ 2 SechstesBuch
Sozialgesetzbuch(SGB VI) versicherungspflichtig.Nebenden in die Handwerksrolleeingetragenen
Handwerker sind dies Hausgewerbetreibende, Erzieher, Pflegepersonen, Hebammen,
Entbindungspfleger, Selbständige mit einem Auftraggeber, Seelotsen, Küstenschiffer und
Küstenfischer sowie Bezirksschornsteinfegermeister;siehe Dräther u. a. (2001). Andere
Gewerbetreibende,die freiberuflich tätig sind, unterliegen aber nicht der Versicherungspflicht.
Allerdings gilt für Teilgruppender Freien Berufe in der Regel eine Versicherungspflichtin einem
Sondersystem; für einen Überblick siehe z. B. Kannengießer (1998).

In Frankreich sind demgegenüberim Prinzip alle Selbständigenin einem der zahlreichen
Sondersystemegegenüberdem Risiko „Alter“ versicherungspflichtig.So wird der Begriff „freier
Beruf“ umfassendausgelegt,so daß „… Personen,die eine nicht lohnabhängigeErwerbstätigkeit
ausübenund keinemanderenautonomenSystemzugehörigsind,als Ausübendeeinesfreien Berufes
[gelten]. …“ (Kaufmann 1997: 440) und damit der Versicherungspflicht als Freiberufler unterliegen. 
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sozialpolitischenRegelungenund steuerlichenAspekten,die im Vordergrundstand14. Um

dabeidenunterschiedlichensteuerlichenGegebenheitenRechnungtragenzu können,wurden

auf zwischenstaatlicher Ebene Doppelbesteuerungsabkommen getroffen.

Prinzipiell gilt in der überwiegenden Zahl der EU-Staaten für die

Doppelbesteuerungsabkommender Grundsatzder Besteuerungim Wohnsitzland15. Diese

Abkommenstoßenallerdingsinsbesondereim Bereichder Altersvorsorgean ihre Grenzen.

Exemplarischsei hier nur darauf hingewiesen,daß in einigen Staateneine nachgelagerte

Besteuerungder Alterseinkünfteerfolgt, wohingegenin anderenwiederumdie Beiträgeaus

demversteuertenEinkommenaufgebrachtwerden,sodaßeshier zu einerDoppelbesteuerung

kommen würde, falls Personenihren Aufenthaltsort in der Erwerbstätigen-und in der

Nacherwerbsphase zwischen den Staaten wechseln. 

Für die betriebliche Altersvorsorge ist dieser Sachverhalt mittlerweile als Problem erkannt. Die

Charakterisierungder Besteuerungfür die betrieblicheZusatzsicherungin Kommissionder

EuropäischenGemeinschaften(2001b:6 f.), kann zwar nicht einfachauf die Altersvorsorge

von Selbständigenübertragenwerden, sie weist allerdings auf eine Problematikhin, die

prinzipiell die steuerliche Behandlung im Bereich der sozialen Absicherung aller

Erwerbstätigen betrifft. Aus diesem Grunde wird sie im folgenden kurz dargestellt.

In den Staatender EuropäischenUnion kannbei der betrieblichenAltersversorgunggenerell

zwischen drei Besteuerungsprinzipien unterschieden werden:

− Bei EET-Systemensind die Beiträgeund AnlageerträgesowieVeräußerungsgewinneder

Einrichtungensteuerfrei,die Leistungenausden Systemenunterliegender Besteuerung.

Dieses Prinzip gilt in den meisten Mitgliedstaaten, teilweise auch in Deutschland.

− Im ETT-Prinzip sind nur die Beiträge steuerfrei, die Anlageerträge sowie

Veräußerungsgewinneder Einrichtungenund die Leistungenaus den Systemensind

steuerpflichtig. Dieses System wird in Dänemark, Frankreich und Schweden angewendet.

− In TEE-Systemen sind die Beiträge steuerpflichtig, die Anlageerträge,

Veräußerungsgewinneund Leistungen aus den Systemen steuerfrei. Dies gilt in

Luxemburg und teilweise in Deutschland.

In der Tabelle 2 sind die Länder den jeweiligen Besteuerungsprinzipien zugeordnet. 

Tabelle 2: Besteuerungsprinzipien im Bereich der betrieblichen Altersversorgung

Land EET ETT TEE

Belgien

14 So wurdebeispielsweisein der Rechtssache„Wielockx“ (EuropäischerGerichtshof(EuGH)
1995)konstatiert,daßdie niederländischeBestimmung,die einembelgischenSelbständigendasdem
in denNiederlandenlebendenSelbständigenzustehendeRechtverweigert,eineAltersrücklagevom zu
versteuernden Einkommen abzuziehen, gegen Artikel 43 EG-Vertrag verstößt.

15 Siehe allgemein zu den Steuersystemen in Europa Joumard (2002).
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Dänemark

Deutschland

Griechenland

Spanien

Frankreich

Italien

Irland

Luxemburg

Niederlande

Österreich

Portugal

Finnland

Schweden

Vereinigtes Königreich

Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001b: 7).

Neben diesen prinzipiellen Differenzen ist darüber hinaus zu beachten, daß Unterschiede in der

AbzugsfähigkeitderBeiträgesowiein derHöhederjeweiligenSteuersätzebestehen,die selbst

bei einer übereinstimmenden Steuersystematik zu Unterschieden führen. 

Zusätzlichzu diesensteuerrechtlichenAspekten,die in denBereichderSozialpolitikausstrah-

len, könnenweiterevielfältige Problemeder sozialenAbsicherungvon Selbständigenauftre-

ten. Im folgenden wird auf einige davon kurz eingegangen. 

Eins dieserProblemekann mit dem Stichwort der „grenzüberschreitendenErstellung von

WarenoderDienstleistungen“charakterisiertwerden.Hierbei ist danachzu unterscheiden,ob

die Leistungserstellungvor Ort erfolgt, der Selbständige beispielsweise zu seinem

Auftraggeberreist und dort erwerbstätigist und abgabenpflichtigeErwerbseinkünfteerzielt,

oderob die LeistungserstellungeinepersönlicheAnwesenheitnicht erfordertundderAnbieter

an seinem Standort verbleiben kann. 

Für denerstenFall stellt sichgrundsätzlichdie Frage,in welchemLanddie Abgabenzu zahlen

sind und in welchem Land die Leistungendes sozialen Sicherungssystemsin Anspruch

genommenwerdenkönnen16: im Land der Leistungserstellungund der Einkommenserzielung

16 In Sozialversicherungssystemenist die Beitragszahlungin der Regel gleichbedeutendmit
einem Anspruchserwerb. 
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oder im Land desGeschäftsstandortes17. Im zweitenFall, d. h. wenn der Selbständigeseine

Geschäftsräumezur Dienstleistungserstellungnicht verlassen muß, können ebenfalls

sozialpolitischeProblemeauftreten.Als Beispiel sei hier ein Steuerbureaugenannt.Dieses

könntez. B. seinenSitz in Deutschlandhabenund eineBeratungu. a. durchdie Nutzungder

Informations-und Kommunikationstechnikenin allen anderenEU-Länderndurchführen.In

diesemBeispielfall wärendie sozialrechtlichenRegelungenDeutschlandsrelevant,d. h. der

Steuerberater wäre beispielsweise in dem für ihn zuständigen Berufsständischen

Versorgungswerk abgesichert18. 

In der Realitätdürftendie landesspezifischenRegelungenim Bereichder sozialenSicherung

Selbständigerjeweils bei angrenzendenStaatensowie bei geringen Sprachbarrierenvon

besondererRelevanzsein. In Abhängigkeitvon der Ware oder der Dienstleistung,die der

Selbständigeverkauft bzw. erbringt, kommengeradeim Grenzzonenbereichdie Wirkungen

der unterschiedlichensozialrechtlichenRegelungenzum Tragen, insbesonderedann, wenn

diese Waren oder Dienstleistungen nicht ortsunabhängig erbracht werden können. 

DiesesSpezifikumwurdeauchin der Vergangenheitschonentsprechendfür die Gruppeder

sogenanntenGrenzgängerzwischenstaatlichdurchAbweichungenvon derNorm geregelt19. So

gilt zwarim allgemeinen,daßdie Arbeitseinkünfteim demLandbesteuertwerden,in demder

Erwerbstätigeseine Einkünfte erzielt – das Beschäftigungslandbesteuert.Davon wurde

allerdings in den DoppelbesteuerungsabkommenDeutschlandsmit Belgien, Frankreich,

Österreichund der Schweizabgewichen20. Hier gilt das Wohnsitzprinzip.Es wurden somit

regionale Lösungen gefunden, um die entsprechende Problematik „vor Ort“ adäquat zu regeln. 

GrundsätzlichdürfteesausökonomischerSichtalsproblematischanzusehensein,wenn– wie

in den Urteilen Kemmler21 sowie Seco und Desquenne& Giral22 – den Selbständigen

zusätzliche Abgaben auferlegt werden und dadurch der freie Dienstleistungsverkehr

beeinträchtigtwird23. So „… ist es einemMitgliedstaatverwehrt,Personen,die bereitseine

selbständigeTätigkeit in einemanderenMitgliedstaatausüben,in demsiewohnenund einem

System der sozialen Sicherung angeschlossensind, zur Entrichtung von Beiträgen zur

Sozialversicherungfür Selbständigezu verpflichten,obwohldieseBeitragspflichtfür sienicht

zu einem zusätzlichen sozialen Schutz führt. …“ 24. Nationale Vorschriften, die die

Abzugsfähigkeit von Beiträgen zu Renten- und Lebensversicherungendavon abhängig

17 Cadotsch (2002: 76 f.).
18 Nun sind die Versorgungswerkeausdrücklich aus dem sachlichenGeltungsbereichder

Verordnung1408/71gemäßAnhang I ausgenommen.Problemeergebensich hier insbesonderein
bezugauf die Koordinationbeispielsweisebei der Zusammenführungvon Versicherungszeiten.Die
Exportierbarkeitder monetärenLeistungenist aber im Prinzip gegeben.Derzeit wird der Versuch
unternommen, die Freien Berufe in den Geltungsbereich der Verordnung aufnehmen zu lassen.

19 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2001: 52).
20 Ein anderes Beispiel ist in Schulte (1998), Abschnitt 5.6 (x) (1), zu finden. 
21 Europäischer Gerichtshof (EuGH) (1996).
22 Europäischer Gerichtshof (EuGH) (1982a) und Europäischer Gerichtshof (EuGH) (1982b).
23 Auf diese Urteile verweist der EuGH auch in seinem Urteil zur Künstlersozialabgabe

(Rechtssache C-68/99) vom 8. März 2001; Europäischer Gerichtshof (EuGH) (2001), Rdnr. 43. 
24 Europäischer Gerichtshof (EuGH) (2001), Rdnr. 44.
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machen,daßdieseBeiträgean Versorgungseinrichtungenmit Sitz im Inland gezahltwerden,

verstoßen gegen die Artikel 39, 43, 49 und 56 EG-Vertrag, d. h. gegen die

Arbeitnehmerfreizügigkeit,die Niederlassungsfreiheitsowie den freien Dienstleistungs-und

Kapitalverkehr25.

Neben den durch die grenzüberschreitendenWaren und Dienstleistungenverursachten

Problemenbei der sozialenSicherungselbständigErwerbstätigerergebensich weitere bei

einem Standortwechselzwischeneinem Staat mit einer allgemeinenSicherungund einem

Land, in dem keine Versicherungspflichtbesteht.Bei einer Rückkehr kann es dann zu

„Versicherungslücken“kommen, die zu einer monetär schlechterenLage führen und

Altersarmut bedingen können. Zur Verdeutlichung kann hier exemplarisch die

unterschiedlicheSituationin Finnlandund in der BundesrepublikDeutschlandherangezogen

werden.

Als Beispiel sei hier ein Standortwechselder selbständigenErwerbstätigkeitvon Finnland

nachDeutschlandfür einenlängerenZeitraumangeführt.Währendin FinnlandSelbständige

gemäßdemsogenanntenSelf-EmployedPersonsṔensionsAct (YEL) versicherungspflichtig

sind26, betrifft dies in Deutschlandnur bestimmteGruppender Selbständigen.Unterstellt,die

Personist in Deutschlandfür einenlängerenZeitraumselbständigerwerbstätigund unterliegt

nicht der Versicherungspflicht,dannwerden,falls diesePersonkeine Beiträgemehr in das

finnische System einzahlt27, in diesem Zeitraum in der Versichertenbiographie keine Ansprüche

ausgewiesen, d. h. das Alterseinkommen wird entsprechend niedriger ausfallen. 

Fallsdie sozialrechtlichenRegelungenin denEinzelstaatenvoneinanderabweichen,kanndies

Allokationsverzerrungen verursachen und beispielsweise Auswirkungen auf das

LeistungsangebotinnerhalbdesjeweiligenStaateshaben.Weiterhinist davonauszugehen,daß

für die Standortwahldie Gesamtkostender Produktionbeachtetwerdenund somit auchdie

Ausgabenfür die Absicherungsozialer Risiken. Damit kommt den Vorsorgesystemenfür

SelbständigeeinezunehmendeBedeutungfür die Standortwahlzu unddamit für die Mobilität

bzw. Immobilität der selbständigErwerbstätigen.Die durchdie Ausgestaltungeinessozialen

Sicherungssystemsbedingten Wettbewerbsverzerrungenkönnen sich aber auch in der

Altersphase auswirken und in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der

Mindestsicherungssysteme wiederum „Wanderungsbewegungen“ auslösen. 

25 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001b: 14).
26 Die einschränkenden Bedingungen sind: 

1. kein Arbeitsvertrag oder im öffentlichen Dienst beschäftigt, 

2. der zu Versichernde ist zwischen 18 und 64 Jahre alt, 

3. die selbständige Tätigkeit muß schon mindestens vier Monate ausgeführt worden sein und 

4.
���������	��
	��	�������������������������������������������������	������ !���������	�����	����"$# %�"�"�&('�)!*��������+�	���	�$#

27 Für dasJahr2002 beträgtder Versicherungsbeitrag22,1 vH desJahresarbeitseinkommens;
sieheCentral PensionSecurity Institute (2002). Diese Beiträge können in voller Höhe steuerlich
geltendgemachtwerden.Demgegenüberbemißtsich der Beitragssatzin Deutschlandauf 19,1 vH,
allerdings nur für die Einkommenbis zur Beitragsbemessungsgrenze,die sich im Jahr 2002 auf
54.000,00

*
für West- und auf 45.000

*
für Ostdeutschlandbeläuft; siehe Verband Deutscher

Rentenversicherungsträger(2002: 8). Bei freiwilliger Versicherungmüßte für das Jahr 2002 ein, �������������������+���!����-/.�����0��������������	���	���21�3�3�&('�4!*�����������5��26/���������7#
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Ein weiteres Problem, daß auch von der Kommission in einer Mitteilung angesprochen

wurde28, ist der Wechselzwischenabhängigerund selbständigerErwerbstätigkeit.Aufgrund

der unterschiedlichenRegelungenzwischenden Versicherungsinstitutioneninnerhalbeines

Landeshinsichtlich einer Versicherungspflichtsowie des Leistungs-und Abgabenniveaus

kannsichdiesschonbei einemStatuswechselinnerhalbdesMitgliedstaatesalsproblematisch

erweisen. So besteht beispielsweisein der Bundesrepublik Deutschland für abhängig

Beschäftigteeine Versicherungspflichtin der gesetzlichenKrankenversicherung29, während

selbständigErwerbstätige– mit AusnahmederLandwirtesowiederKünstlerundPublizisten–

keiner Versicherungspflicht dieses sozialen Tatbestandes unterliegen. 

Die unterschiedlichenRegelungenin den MitgliedstaatenverschärfendiesesProblem und

dürftendie sogenanntenGrundfreiheiten,die u. a. auf die Allokationseffizienzabstellen,noch

stärker beeinträchtigen.Dadurch erhöht sich ceteris paribus das Eingriffspotential der

europäischenInstitutionenundesist davonauszugehen,daßdiesesauchgenutztwerdenwird,

um die sozialpolitischen Vorstellungen der EU-Kommission umzusetzen. Dies zu

veranschaulichenist einesder Ziele der nachfolgendenAusführungen.Dabei wird kurz auf

einige Aspekte eingegangen,die verdeutlichen,daß die Sozialpolitik insbesonderevon

Institutionender EU als ein im Vergleichzur Wirtschafts-und Fiskalpolitik untergeordneter

Politikbereichbetrachtetwird – für denzudemkeineeigentlicheHandlungskompetenzbesteht

–, und die Sichtweiseauf europäischerEbenehinsichtlich der sozialenAbsicherungvon

selbständig Erwerbstätigen bis dato eher als „oberflächlich“ charakterisiert werden kann. 

3. Zu den Standpunkten der Europäischen Kommission

Die Vergangenheithatgezeigt,daßsichfür die EU-Kommission,die zwarim Hinblick auf die

Sozialpolitik keine eigentlicheHandlungsmachthat, sich aber dennochin Folge der in der

Verordnung 1408/71 festgelegten Grundfreiheiten sowie der Wettbewerbs- und

Beschäftigungspolitikexplizit, vor allemaberimplizit zahlreicheMöglichkeitenergeben,auch

sozialpolitischaktiv zu werden.Zur Gewährleistungdervier Grundfreiheiten– vor allem der

Personen-und Dienstleistungsfreiheit– ist bezogenauf die selbständigErwerbstätigendavon

auszugehen,daßerheblichersozialrechtlicher,aberauchsteuerrechtlicherAbstimmungsbedarf

besteht.Daß dies für den Bereich der Sozialpolitik auch von den Institutionen auf der

europäischenEbenegesehenwird, bei fehlenderHandlungskompetenz,dieswird im folgenden

kurz dargestellt.Dabei wird auch verdeutlicht, daß die Sozialpolitik von nachgelagerter

Bedeutung ist. 

Bemerkenswertist, daßimmer wiedervon politischenInstitutionender EU betontwird, die

Sozialpolitik – insbesonderedie Alterssicherungspolitik aufgrund ihrer quantitativen

Bedeutung – dürfe nicht die primären Ziele der Wirtschaftspolitik gefährden. Dies spiegelt sich

28 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002c).
29 Dies gilt nicht grundsätzlich,sondernnur für diejenigen,derenBruttoarbeitseinkommenim

Jahr2002unterhalbderVersicherungspflichtgrenzein Höhevon monatlich3.375
*

liegt undoberhalb�������/�	�+�����������������������������+��������0����!)�%�"�*������ , ������� #
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auchin denAnmerkungendesAusschussesfür Sozialschutzwieder.So wird im Reportvom

18. Mai 2001 gefordert,daß „… [die] Rentensystemeauch […] mit der Umsetzungaller

Elementeder LissabonnerStrategievereinbarsein [sollen] insbesondereim Hinblick auf die

Bedingungenfür nachhaltigeswirtschaftlichesWachstum,die VollendungdesBinnenmarktes

und höhereWettbewerbsfähigkeit,um hierzueinenpositivenBeitragleistenzu können.…“ 30.

Der Ausschußweist zudemdaraufhin, daß„… viele Mitgliedstaatenfür die verschiedenen

Kategorienvon Erwerbstätigen(z. B. Selbständige,Arbeiter und Angestellte,Bergarbeiter,

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes) über jeweils unterschiedliche gesetzliche

Sozialversicherungsstrukturen[verfügen].DieseStrukturenentsprechenjedochoftmals nicht

mehr den heutigen Gegebenheitendes Arbeitsmarktes – eine Tatsache,die in einer

rückläufigenZahl von aktiven Mitgliedern zum Ausdruckkommenkann – und ihre Reform

steht ganz oben auf der politischen Tagesordnung. …“31.

EinePriorität derEU-KommissionunddesEuropäischenRatesgilt derBeschäftigungspolitik,

der sich die Sozialpolitik unterzuordnenhat. So heißt es beispielsweiseim Beschlußder

beschäftigungspolitischenLeitlinien für 1999, „… die Entwicklung selbständiger

Erwerbsarbeitzu fördern,…“ und„… zu prüfen,welcheHindernisse– insbesonderein bezug

auf SteuernundSozialversicherung– derAufnahmeeinerselbständigenErwerbsarbeitundder

Gründungvon Kleinunternehmenim Wegestehen,mit demZiel, dieseabzubauen…“ 32, oder

in den Leitlinien für 2001: „Sozialleistungs-,Steuer-und Ausbildungssystemesind – soweit

erforderlich – zu überprüfen und so anzupassen,daß sie aktiv zur Förderung der

Beschäftigungsfähigkeitder Arbeitslosenbeitragen.…“ und es wird für jedenMitgliedstaat

gefordert„… seinSozialleistungs-und Steuersystem[zu] überprüfenund gegebenenfalls[zu]

reformieren,um Armutsfalllenabzubauenund Arbeitslosenund NichterwerbstätigenAnreize

zu bieten,sichum Arbeit oderMaßnahmenzur Verbesserungihrer Beschäftigungsfähigkeitzu

bemühenund entsprechendeAngebotewahrzunehmen,und den ArbeitgebernAnreize zu

bieten, damit sie neue Arbeitsplätze schaffen; …“33.

Die EuropäischeKommissionbetrachtetinsbesonderedie Unterschiedebei den nationalen

Steuervorschriftenund den Doppelbesteuerungsabkommenim Zusammenhangmit den

Sozialleistungssystemenals ein Problem für die grenzüberschreitendeMobilität von

Arbeitnehmernund Beziehernvon Ruhestandsleistungen34. So hat die Kommissionin ihrer

30 Ausschuß für Sozialschutz (2001: 19), Rdnr. 42.
31 Ausschuß für Sozialschutz (2001: 41), Rdnr. 105.
32 Leitlinie Nr. 11 in der EntschließungdesRateszu den beschäftigungspolitischenLeitlinien

für 1999, siehe Rat der Europäischen Union (1999). 
33 RatderEuropäischenGemeinschaften(2001:21). Ein weiteresBeispielbietetdie Auflistung

der „Common objective for FuturePensionProvision“ im Anhangder Opinion desEconomicand
Social Committeevom 29. November2001, in der es hinsichtlichder Selbständigkeitheißt,daßin
Bezug auf die Modernisierung der Alterssicherungssystemeals Anwort auf die zukünftigen
gesellschaftlichenund individuellen Bedürfnisse„… self-employmentis not dicouragedby pension
systems.“; European Economic and Social Committee (2001: 21).  

34 „Darüberhinaushat der Rat ECOFIN auf der Grundlageder Mitteilung der Kommissionan
den Rat vom 16. Oktober2001den AstV aufgefordert,die Beseitigungder Doppelbesteuerungvon
Rentenin Situationenmit grenzüberschreitendenBezügenin Angriff zu nehmen,was ebenfallszur
grenzüberschreitendenMobilität beitragenwird (FN VerweisaufPressemitteilung(PRES/01/363,vom
16/10/2001, C/01/363, 2375th Council Meeting – ECOFIN – “; Kommission der Europäischen
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Mitteilung vom 13. Februar 2002 mehrfach auf Probleme, die durch die

Sozialleistungssystemeentstehen, hingewiesen35: „Es gibt nach wie vor viele

Mobilitätshindernisse,etwa fehlendeSprachkompetenz,…, Aspekteim Zusammenhangmit

Steuern,Renten,Sozialversicherungenusw. …“. Sie kommt u. a. zu folgendemSchluß:„Ein

Umzugin ein anderesLand,selbstin einenanderenEU-Mitgliedstaat,bedeutetauch,daßeine

Reiherechtlicherund administrativerHindernisseüberwundenwerdenmüssen,die zumeist,

wenn auch nicht ausschließlich,mit den Steuer-und Sozialversicherungssystemenzu tun

haben. …“36. 

Die Kommission vertritt dabei die Ansicht, daß es sich insbesondere aus

beschäftigungspolitischenGründen als erforderlich erweisen kann, „…, das Steuer- und

Sozialleistungssystemzu reformieren, um den Bürgern den Umzug in eine Gegend zu

erleichtern,in der sie Arbeit finden können;dabeisollte mansich daraufkonzentrieren,die

Anreizezu verbessern,die sicherstellen,daßArbeit sich lohnt, und gleichzeitigdafür sorgen,

daß die eigentlichen Ziele des Sozialsystems nicht unterminiert werden. …“37. 

Um den zugesichertenFreiheiten innerhalb der EU zu entsprechenund ihnen vermehrt

Geltung zu verschaffen,präferiert die EU-Kommission eine Änderung der Verordnung

1408/71: „Die Koordinierung der Sozialversicherungssystemesollte modernisiert und

vereinfachtwerdendurchAusdehnungdesAnwendungsbereichs– wasdie Sacheundwasdie

Personenangeht– der Verordnung1408/71und durchderenVereinfachungin Wortlaut und

Anwendung.… In diesemKontext sollte auch zur Kenntnis genommenwerden,daß die

Kommission in ihrer Mitteilung vom 19. April 2001 bereitszu dem Schlußgelangte,daß

innerstaatlicheVorschriften,die eine Gleichbehandlungvon Versorgungssystemen,die von

einer Einrichtungmit Sitz in einemanderenMitgliedstaatbetriebenwerden,nicht zulassen,

eineVerletzungdesEG-Vertragesdarstellen.… WennWanderarbeitnehmerdie Möglichkeit

Gemeinschaften (2002a: 19).
35 KommissionderEuropäischenGemeinschaften(2002a:4 f.). Bezogenauf die geographische

Mobilität konstatiertdie Kommission:„Durch Verbesserungder Bedingungenfür denfreien Verkehr
der Dienstleistungen über nationale Grenzen hinweg und durch Gewährleistung der
Niederlassungsfreiheit…. Hemmnissesind z. B. Bestimmungen,die eineGesellschaftdaranhindern,
ihre Belegschaft zur Erbringung einer Dienstleistung über eine Grenze zu schicken, oder
Beschränkungenfür die Gründungeiner Gesellschaftin einem anderenMitgliedstaatoder für den
Einsatz von Zeitarbeitskräftenund Leiharbeitsfirmen.Weitere Problemeergebensich aus einem
gewissenMangel an Klarheit, Sicherheitund Flexibilität bei den Regelungenzur Anerkennungvon
Qualifikationenim Bereichder reglementiertenBerufe;dieseRegelungenhabensich im Lauf von 25
Jahrenentwickeltund sindStückwerkgeblieben.…“; KommissionderEuropäischenGemeinschaften
(2002a: 10 f.).

36 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002a: 12). „Um ein vollwertiges Mitglied in
der Gastgesellschaftzu werden,muss man Zugang habenzu erschwinglicherWohnung und zu
erschwinglichen Gesundheits- und Sozialleistungen. Der Zugang zu diesen grundlegenden
Dienstleistungenund die entsprechendenKostenkönnenzwischenverschiedenenRegionender EU
erheblichvariieren,was die Bereitschaftvon Menschen,umzuziehen,stark beeinflussenkann. …“;
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002a: 12).

37 KommissionderEuropäischenGemeinschaften(2002a:11). „Zu denMobilitätshindernissen,
die bereitsidentifiziert wurden,gehörendie fehlendeLohndifferenzierung,abschreckendeFaktoren,
die sich ausdenSteuer-und Sozialleistungssystemenergeben,und die Umzugskosten(die beeinflußt
werdendurch hoheTransaktionskostenauf dem Wohnungsmarkt).“;Kommissionder Europäischen
Gemeinschaften (2002a: 19).
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haben, bei ihrem ursprünglichenRentensystemzu bleiben, könnte dies beträchtlich zur

grenzüberschreitenden Mobilität beitragen. …“38. 

Zusammenfassendist somit zu konstatieren,daß die EU-Organeimmer wieder das Primat

bestimmterZiele, die nicht dem eigentlichenBereich der Sozialpolitik zuzuordnensind,

betonenunddie ganzheitlicheSichtweiseundeineneinheitlichenZielkatalogderWirtschafts-

und Sozialpolitik negieren39. So wird vom Ausschußfür Sozialschutzfestgestellt:„Wie die

Kommission in ihrer Mitteilung vom Oktober 2000 bereits betont hat, obliegt es den

Mitgliedstaatenzu entscheiden,welchesRentensystemsiewünschenund welcherPolicy-Mix

erforderlich ist, damit ältere Menschenauch künftig über ein ausreichendesEinkommen

verfügen,ohnedaßdie Stabilität der öffentlichenFinanzengefährdet,Beschäftigungsanreize

ausgehöhlt oder andere wesentliche öffentliche Aufgaben gestrichen werden.“40. 

Hält man sich die voranstehendenAusführungenvor Augen, so zeigt sich im Prinzip eine

eindeutigePositionder EU-Kommission,nachder der sozialenSicherungeine nachrangige

Bedeutung beigemessenwird. Dennoch versucht die EU-Kommission, bei mangelnder

Handlungskompetenz,auf die nationalstaatlicheSozialpolitik Einfluß zu nehmen.Sie bedient

sich dabei zur Zeit vor allem des Instrumentsder sogenanntenMethode der offenen

Koordinierung,die sie erfolgreich in der Beschäftigungspolitikangewendethat41. Die bisher

präferiertePolitik der Koordinationder einzelnenSysteme,die die EU-Kommissionverfolgt

und auf die sie in ihrem Handelnimmer besonderenWert gelegthat, scheintjedochan ihre

Grenzenzu stoßen.So äußertsich Steinmeyerfür den Bereichder Altersvorsorgeskeptisch

überdie Möglichkeit derKoordinationvon Zusatzversorgungssystemen42. SeineAusführungen

sind zwar auf abhängig Beschäftigte abgestellt, sie dürften aber auch für Selbständige gelten. 

38 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002a: 18). In diesem Sinne hat der EuGH es
für rechtmäßigerkannt,dassein im VereinigtenKönigreich als selbständigVersichertermit einem
kurzenAufenthalt in Belgienden Versicherungsstatusin seinemAusgangslandbehält,obwohl seine
Kollegen, die in demselben Bereich, mit denselben Honoraren und unter denselben
Arbeitsbedingungenarbeiten,vom belgischenGesetzgeberals Arbeitnehmerbetrachtetwerdenund
damit dem VersicherungssystemabhängigBeschäftigterin Belgien angehören.Dies wertet Kessler
(2001: 10) als Förderungder Freizügigkeit der Selbständigen.Hierdurch ergebensich allerdings
Problemeim Zusammenhangmit derunterschiedlichenAbgabenbelastungderArbeitseinkommen,die
ceteris paribus u. a. zu Wettbewerbsverzerrung führen.

39 Siehezur NotwendigkeiteinerganzheitlichenBetrachtungsweisebeispielsweiseBlüm (2002)
sowie Fachinger u. a. (2002) mit weiteren Verweisen.

40 Ausschuß für Sozialschutz (2001: 46), Rdnr. 120.
41 Mit Erfolg ist hier nicht etwadie Reduzierungder Arbeitslosigkeitgemeint,sonderndaßdie

EU-Kommissiones geschafft hat, in einem Bereich, für den sie keine Handlungskompetenzhat,
politischeMaßnahmendurchzusetzen;siehzur „MethodederoffenenKoordinierung“ausführlichz. B.
Gesellschaftfür Versicherungswissenschaftund-gestaltung(GVG) (2001)sowieausjuristischerSicht
Eichenhofer (2002: 326 ff.).

42 „So läßt esdie Vielfalt der Zusatzversorgungssystemefür denFall desAlters nicht zu, sie in
der gleichen Weise miteinander zu verknüpfen, wie dies bei den staatlichen Systemen der
Alterssicherungerfolgt. Es ist sogar fraglich, ob man hier alle öffentlich-rechtlich strukturierten
Systemegleichbehandelndarf; ich denkeinsoweitetwaanberufsgruppenspezifischeSysteme,die von
einem öffentlich-rechtlich organisiertenBerufsstandin eigener Initiative errichtet und betrieben
werden.“; Steinmeyer (1997: 53).
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Dasselbeläßt sich auch für die „Methode der offenen Koordinierung“ konstatieren.Diese

bezieht sich auf die Rentensysteme,wobei in den Veröffentlichungenauf die abhängig

Beschäftigtenabgestelltwird43. Lediglich in denMitgliedstaatenmit einer„Bürgerversorgung“

– wie z. B. in Dänemark – oder mit einer allgemeinen Versicherungspflichtfür alle

Erwerbstätigen– wie in Finnland– würdesich einegetrennteBetrachtungder Selbständigen

erübrigen,da dieseumfassendvon denSicherungssystemerfaßtwerden.Dies gilt allerdings

schon dann nicht mehr, wenn die soziale Absicherung nur eine armutsvermeidende

Grundsicherungbietet. Hier müßten im Rahmen der offenen Koordinierung auch die

ergänzenden Vorsorgesysteme erfaßt werden. 

4. Resümee und Ausblick 

Es ist abzusehen,daßsich durch den erwerbsstrukturellenWandelder Handlungsdruckauf

nationalstaatlicherEbeneerhöht, um durch Maßnahmensowohl die Finanzierungsbasisder

Sicherungssystemezu sichernals auchdie sozialeSicherungder steigendenZahl selbständig

Erwerbstätiger,die derzeit ohne Sozialversicherungsschutzsind, zu stärken. In welche

Richtungsich die sozialenSicherungssystemeentwickelnwerden,ist unbestimmt,allerdings

ist zu beachten,daßdie bisherigeneinzelstaatlichenReformentendenziellzu einerLockerung

der Trennungder Absicherungvon abhängigBeschäftigtenund selbständigErwerbstätigen

geführt haben44. 

Der kurzeÜberblick überdie sichabzeichnendensozialpolitischenProblemebezogenauf die

Gruppeder Selbständigenzeigt, daßspezifischeAspektezu beachtensind, die sich u. a. aus

den folgenden vier Punkten ergeben:

1. die unterschiedlichen Besteuerungsprinzipien in den Mitgliedstaaten,

2. die grenzüberschreitende Erstellung von Waren und Dienstleistungen,

3. der Standortwechsel eines Selbständigen zwischen den Mitgliedstaaten sowie 

4. ein Statuswechsel,d. h. der Wechselvon abhängigerzu selbständigerErwerbstätigkeit

et vice versa.

43 Sowerdendie selbständigErwerbstätigenundderenSondersystemein denMitgliedstaatenin
denBeiträgenim SonderbandVerbandDeutscherRentenversicherungsträgerin Zusammenarbeitmit
demBundesministeriumfür Arbeit undSozialordnungunddemMax-Planck-Institutfür ausländisches
und internationalesSozialrecht(2002)nicht weiter erwähnt;sieheinsbesondereBriet (2002),Hauser
(2002) sowie Ohndorf (2002). 

44 Kessler(1999:5) kommt in seinemÜberblick überdie TendenzendersozialenSicherungzu
demErgebnis,daß„… die in einigenMitgliedstaatentraditionelleTrennungzwischendenRegelungen
der Arbeitnehmerund denender Selbständigenin zunehmendemMaße[verblaßt].Der Sozialschutz
der Arbeitnehmerübt einestarkeAnziehungskraftaus.…“ Er beziehtsich hier auf einenTrend,der
sich seinesErachten in der Krankenversicherungzeigt. Für Deutschlandgilt dies auch für die
Altersvorsorge, ist doch der Kreis der Versicherungspflichtigen auf die sogenannten
Scheinselbständigensowieauf SelbständigeohneBeschäftigteausgedehntworden.Zu erinnernist hier
auch an die Einführung einer allgemeinen Versicherungspflicht für Selbständige in Österreich.
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Bei den bisherigenReformmaßnahmenherrschtedie innerstaatlicheSichtweisevor, mußten

doch die Maßnahmen möglichst systemkompatibelbezogen auf das eigene soziale

Sicherungssystemausgestaltetsein. Die Absicherung, d. h. die Finanzierung und der

Leistungsbezug,sollte innerhalbderStaatenerfolgen.Ein Grunddafür ist die Befürchtungder

Einzelstaaten beispielsweise im Bereich der Altersvorsorge, sie könnten ihre

Steuervorschriftennicht mehr durchsetzen,wenn sie es gestatten,das sich ihre Bürger

ausländischenVersorgungssystemenanschließen45. In diesemZusammenhangbefürwortetdie

EU-Kommission für die betriebliche Altersvorsorge– und es kann davon ausgegangen

werden,daßdiesauchfür die unterschiedlichenAltersvorsorgesystemeder Selbständigengilt

– ein System, nachdem die Beiträge und Anlageerträgesowie Veräußerungsgewinne

steuerfrei, die Leistungen aber steuerpflichtig sind. 

Im BereichderabhängigBeschäftigtenwird bezüglichderbetrieblichenAltersversorgungvon

der EuropeanFederationfor RetirementProvision (EFRP) eine europaweitgeltendeSingle

Licensefor Institution for OccupationalRetirementProvision(IORO) vorgeschlagen46 – u. a.

als Reaktionauf dasGrünbuchder EU-Kommission47 zur zusätzlichenAltersversorgungim

Binnenmarkt.Als Argument,dasfür einederartigeEinrichtungspricht,wird u. a.derleichtere

zwischenstaatlicheWechselaufgeführt48. Inwieweit ein derartigesModell auchfür selbständig

Erwerbstätige konzipiert und umgesetzt werden könnte, wäre allerdings sorgfältig zu prüfen. 

Bei all den Reformüberlegungenist zu berücksichtigen, daß im EU-Kontext die

Beschäftigungspolitikgegenüberder Sozialpolitik Vorrang hat und die EU-Institutionen

sorgsam darauf achten werden, daß die vier Grundfreiheiten eingehalten sowie die

Maßnahmen der Wettbewerbs- und Beschäftigungspolitik nicht konterkariert werden. 

Die AbsicherungselbständigErwerbstätigerist in vielenLändernnicht soweit entwickelt,wie

die der abhängigBeschäftigten.Durch die großeVielfalt der bestehendenSystemeergeben

sich dadurchzum einen Schwierigkeitender innerstaatlichenSystemkonformität,vor allem

aber dürfte es zu großen Schwierigkeiten bei einer zwischenstaatlichenKoordinierung

kommen.Da die Maßnahmendirekt oder indirekt auchmit der Regelungskompetenzder EU

konfligieren dürften, ist absehbar,daßdie vermeintlicheAutonomieder Länderhinsichtlich

der weiteren Ausgestaltungder sozialen Absicherung selbständigErwerbstätigerwenn

überhaupt,dann nur eingeschränktgegebensein dürfte. Die voranstehendenErörterungen

verdeutlichen,daß die EU-Kommission keine Gelegenheitungenutzt lassen wird, ihre

45 Sowird u. a. unterstellt,daßdie Zahlungvon Leistungenvom Unternehmennicht mitgeteilt
oder der Bezug von Leistungen vom Steuerzahlernicht gemeldet wird, mit der Folge, daß
grenzüberschreitendeAltersversorgungSteuerhinterziehungenzur Folge haben. Nach fast allen
DoppelbesteuerungsabkommenunterliegenVersorgungsleistungender SteuerdesMitgliedstaates,in
dem der Leistungsempfängeransässigist; siehe Kommission der EuropäischenGemeinschaften
(2001b:15).Die EU-Kommissionbeabsichtigtnicht, Rechtsaktezur HarmonisierungderBesteuerung
in den Mitgliedstaatenvorzuschlagen;Kommissionder EuropäischenGemeinschaften(2001b: 21).
Dennoch wird auf europäischer Ebene eine intensive Debatte über eine allgemeine
Steuerharmonisierung geführt; siehe für eine Einschätzung Terwey (2002).

46 European Federation for Retirement Provision (2000).
47 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1997).
48 European Federation for Retirement Provision (2000: 6).
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sozialpolitischenVorstellungenexplizit, vor allem aberimplizit umzusetzen.Sie wird hierzu

die ihr zur VerfügungstehendenInstrumenteausnutzen.Aus diesemGrundemuß die „EU-

Ebene“beachtetetunddie einschlägigenRegelungensowiedie RechtsprechungdesEuGHbei

der weiteren Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme berücksichtigt werden. 

Aufgrund der hohen Bedeutung,die der Beschäftigungspolitikbeigemessenwird, ist von

Seiten der Kommission und der Einzelstaatenim Bereich selbständigerErwerbstätigkeit

zumindestmit einerKoordinierungderbeschäftigungspolitischenMaßnahmenzu rechnen,die

Auswirkungenauchauf denBereichdersozialenSicherungssystemehabenwird. Daßdiesim

Prinzip eine Fortsetzung bestehenderPolitiken ist und in der Vergangenheit schon

entsprechendeMaßnahmen ergriffen wurden, stellt Kessler (2001: 4) in seinem

Jahresüberblickfest.Sowurdeinsgesamtgesehendie „StellungderSelbständigenweiternäher

bestimmt“.Ein Grunddafür seiensteuerlicheAnreize49, die die sozialpolitischenMaßnahmen

ergänzenbzw. unterstützensollen.Hierzu gehörtauch,daßab demZeitpunktder Aufnahme

einer selbständigenTätigkeit diesePersonenganz oder teilweisevon Beitragszahlungenzu

sozialenSicherungssystemenbefreit sind. Nebenden erhofften Beschäftigungseffektenhat

diesunmittelbareAuswirkungenauf die Sicherungssysteme.So konstatiertKessleru. a., daß

die Systemekomplexer werden (Kessler 2001: 8) und zudem entsprechendeEinnahmen

ausfallen. 

Die Einbindungvon Selbständigenin existierendeSicherungssystemeentsprichtallerdings

trotz der zahlreichenSonderregelungen,die vor allem die Beitragslast zu Beginn der

Aufnahmeneiner selbständigenErwerbstätigkeitfür einen gewissenZeitraum reduzieren,

nicht der Intention einer FörderungselbständigerErwerbsarbeit.Unter anderemdurch die

Beitragsbelastungkönnte eine Einschränkungin der Entscheidungfür die Aufnahmeeiner

selbständigenTätigkeit liegen, da Kosten entstehen,die – neben den einzelstaatlichen

institutionellen Regelungen – zu Wettbewerbsverzerrungen führen können50.

Im Zusammenhangmit der FörderungselbständigerErwerbstätigkeitsollten allerdingsauch

die positivenAspekte,die von einersozialenAbsicherungfür diesenPersonenkreisausgehen

können,mit berücksichtigtwerden.Es sollten statt der oftmals einseitigenSichtweiseund

Einschätzungder sozialenAbsicherungals Kostenfaktorauchderenpositive Auswirkungen

herausgestelltwerden.Vereinzeltwird in der Literatur auf die positivenAspekteder sozialen

VorsorgebezüglichselbständigerErwerbstätigkeithingewiesen51. SomageineGrundsicherung

dazubeitragen,daßErwerbstätigeeherdasRisiko auf sich nehmen,selbständigzu werden.

Empirisch ist dies aber noch nicht überprüft worden. 

49 Diese werden in der Regel im Rahmender Beschäftigungspolitik,zur Bekämpfungvon
Armut und zur Unterstützung von Familien verwendet. 

50 Siehehierzu beispielsweisebezogenauf Handwerkerin Deutschlanddas Sondergutachten
Monopolkommission(2001).SpezielleMaßnahmenfür Neugründungen,seiesein staatlicheZuschuß
oderdie zeitweiseReduktionvon Beiträgen,sindin aller Regelzeitlich befristetundwirken von daher
nur übereinenkurzenZeitraum;siehefür einenkurzenÜberblick überderartigeMaßnahmenin der
jüngsten Vergangenheit Kessler (2000: 11). 

51 Atkinson (1993a: 15).
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In der Regelist aberin der ökonomischenLiteratur relativ wenig zu denStichwortensoziale

Sicherung, Selbständige,Aufnahme der Tätigkeit etc. in einem gemeinsamenKontext

vorzufinden52. Arbeitsanreizeffekte sozialer Sicherungssystemewerden in der Regel für

abhängigBeschäftigteunterstellt:hier insbesonderehinsichtlichder Ausweichreaktionin die

sogenannteSchattenwirtschaft53. Hieraus kann aber – begründet durch die positiven

Erfahrungen eigenverantwortlicher,selbstbestimmterTätigkeit sowie der Erfahrung im

Umgangmit der Situation,zumindestteilweiseselbständigzu sein– die Idee,diesnun auch

im offiziellen Markt anzubieten,entstehen,soweit diese Möglichkeit nicht z. B. durch

institutionelle Regelungen54 konterkariert wird.

Es dürfte von großerBedeutungfür die zukünftige Diskussionim Zusammenhangmit der

Weiterentwicklungder sozialenSicherungssystemehinsichtlich der Absicherungselbständig

Erwerbstätigerund andere,neuerFormender Erwerbstätigkeitsein, die positiven Aspekte

sozialer Sicherungfür diese herauszustellenund Steuer-bzw. Abgabenzur Finanzierung

dieserSicherungssystemenicht nur als „Hemmnisse“ für den von vielen Wirtschafts-und

FinanzpolitikernerwünschtenStrukturwandelder Wirtschaftanzusehen.Auch die sogenannte

„SozialeFlankierungderDienstleistungsfreiheit“55 würdedie sozialeAbsicherunglediglich als

„notwendiges Übel“ erscheinen lassen. 
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